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	 Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermäch- 
	 tigung hat, nicht überschreiten. Auf diese Kapitalgrenze sind andere Aktien und  
	 Bezugsrechte auf Aktien anzurechnen, die seit Beschlussfassung über diese Ermäch- 
	 tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß oder in entspre- 
	 chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben, veräußert bzw.  
	 begründet worden sind. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugs- 
	 recht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen  
	 gegen Sacheinlage auszuschließen. 

	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt  
	 der Aktienrechte sowie die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen."

c)	 Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 18. Mai 2005 erteilte und  
	 bis zum 17. Mai 2010 befristete Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals  
	 (§ 5 Abs. 2 der Satzung) wird für die Zeit ab Wirksamwerden des Genehmigten  
	 Kapitals 2009, wie in lit. a) bestimmt, aufgehoben.

d)	 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung nach vollständiger oder teilweiser  
	 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen Aus- 
	 nutzung des Genehmigten Kapitals 2009 oder, falls das Genehmigte Kapital 2009  
	 bis zum 20. April 2014 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte,  
	 nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zur Erhöhung des Grundkapitals anzupassen.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung 
gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Die derzeit bestehende Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals 
um bis zu Euro 174.796.228 durch Ausgabe von bis zu 174.796.228 auf den Namen 
lautenden Stückaktien gegen Sacheinlagen (§ 5 Abs. 2 der Satzung) läuft am 17. Mai 
2010 aus und soll durch eine neue Ermächtigung in Höhe von Euro 240.000.000 
ersetzt werden. Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht vor, den 
Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20. April 2014 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu Euro 240.000.000 durch Ausgabe neuer, 
auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2009). 

Die Gesellschaft steht im Wettbewerb, insbesondere mit anderen weltweit tätigen 
Post-, Express- und Logistikunternehmen. Mit dem Genehmigten Kapital verfügt die 
Gesellschaft über ein Finanzierungs- und Akquisitionsinstrument entsprechend den 
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internationalen Standards, das eine schnelle, flexible und kostengünstige Aufnahme 
von Eigenkapital ermöglicht. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 haben die Aktionäre grundsätz-
lich ein Bezugsrecht. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht jedoch vor, dass der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt sein soll, Spitzenbeträge, die 
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre aus-
zuschließen. Dies ermöglicht die erleichterte Abwicklung einer Bezugsrechtsemission, 
wenn sich aufgrund des Emissionsvolumens oder zur Darstellung eines praktikablen 
Bezugsverhältnisses Spitzenbeträge ergeben. Die als sogenannte „freie Spitzen“ vom 
Bezugsrecht ausgenommenen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet.

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen 
werden können, wenn die Aktien bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG zu einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet. Der Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts 
erlaubt, Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen, einen hierbei entstehenden 
Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken sowie im Interesse einer 
Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesellschaft zusätzliche institutionelle Aktionäre im 
In- und Ausland zu werben. Durch den Bezugsrechtsausschluss ist eine Platzierung 
nahe am Börsenkurs möglich, so dass der bei Bezugsrechtsemissionen übliche Abschlag 
entfällt. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden angemessen 
gewahrt: Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ist auf insgesamt höchstens 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Dabei sind Aktien und Bezugs-
rechte auf Aktien anzurechnen, die aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt der Ausnut-
zung der Ermächtigung ausgegeben, veräußert bzw. begründet worden sind. Dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien 
nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktien der Gesell-
schaft nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich unter Berücksichtigung 
der aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsen-
kurs so niedrig wie möglich zu halten. Der Abschlag wird jedenfalls nicht mehr als 5 % 
des dann aktuellen Börsenkurses betragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsen-
kursnahen Ausgabekurses und aufgrund der Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapital
erhöhung auf 10 % des Grundkapitals grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrecht-
erhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen 
über die Börse zu erwerben.
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Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage ausgeschlossen werden 
kann. Dadurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmens
teilen oder Beteiligungen an Unternehmen ganz oder teilweise an Stelle von Geld-
leistungen neue Aktien als Gegenleistung anbieten zu können. Diese Finanzierungs-
möglichkeit wird vielfach von Veräußerern als Gegenleistung bevorzugt oder verlangt 
und schont die liquiden Mittel des Konzerns. Ob von der Ausgabe neuer Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen von Unternehmenserwerben 
Gebrauch gemacht wird, entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
im Einzelfall unter Abwägung der in Betracht kommenden Alternativen. Bei der Fest-
legung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener 
Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt wird. 

Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2009 in Höhe von Euro 240.000.000 ent-
spricht ca. 19,85 % des Grundkapitals.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2009 berichten.

9. 	 Wahlen zum Aufsichtsrat 

Das Amtsgericht Bonn hat zum 1. September 2008 Herrn Dr. Ulrich Schröder und zum 
18. Februar 2009 Herrn Prof. Dr. Henning Kagermann zu Mitgliedern des Aufsichtsrats 
bestellt. Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex 
(Ziff. 5.4.3 in der Fassung vom 6. Juni 2008) sollen Herr Dr. Schröder und Herr 
Prof. Dr. Kagermann nun durch Beschlüsse der Hauptversammlung für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2013 beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre gewählt werden. 
Darüber hinaus endet die Amtszeit von Herrn Prof. Dr. Ralf Krüger mit Ablauf dieser 
Hauptversammlung. Als neues Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre soll Herr Dr. Stefan 
Schulte für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, gewählt werden. Es ist beabsichtigt, 
die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, 

a)	 Herrn Dr. Ulrich Schröder, 40489 Düsseldorf,
	 Vorsitzender des Vorstands der KfW Bankengruppe,
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b)	 Herrn Prof. Dr. Henning Kagermann, 68766 Hockenheim,
	 Vorstandssprecher der SAP AG,

c)	 Herrn Dr. Stefan Schulte, 61352 Bad Homburg,
	 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Fraport AG,

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen, und zwar jeweils für die Zeit bis zur Beendi
gung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das  vierte 
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amts-
zeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet. 

Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 
1976 sowie nach § 10 Abs. 1 der Satzung aus zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre 
und zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung 
ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre nicht an Wahlvorschläge gebunden. 

Informationen zu Punkt 9 der Tagesordnung gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG: 

Die unter Tagesordnungspunkt 9 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Aktio-
närsvertreter sind bei den nachfolgend unter i) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder 
eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats bzw. bei den unter ii) aufgeführten Gesell-
schaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von 
Wirtschaftsunternehmen:

a) 	 Herr Dr. Ulrich Schröder: 
 	 i)	 Deutsche Telekom AG
		  ProHealth AG

b)	 Herr Prof. Dr. Henning Kagermann: 
	 i)	 Deutsche Bank AG
		  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
	 ii)	 Nokia Corporation, Finnland (Board of Directors)

c)	 Herr Dr. Stefan Schulte:
	 i)	 Delvag Luftfahrtversicherungs-AG
		  Delvag Rückversicherungs-AG
	 ii)	 Frankfurter Sparkasse (Verwaltungsrat) 
		  Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (Vorsitz) (bis 28. Februar 2009)
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10. Satzungsänderungen 

a)	 § 19 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Satzung sind bisher ohne praktische Anwendung  
	 geblieben. Die Regelungen in § 19 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Satzung entsprechen  
	 nicht mehr der neueren Entwicklung in der Rechtsprechung. 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
		  § 19 Abs. 1 Satz 3 und 4 der Satzung werden ersatzlos gestrichen. 

b)	 Im Hinblick auf die jüngere Entwicklung in der Rechtsprechung soll § 19 Abs. 2 der  
	 Satzung angepasst und die Form für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht in  
	 der Satzung festgelegt werden. 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

		  § 19 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

	 „Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Vollmachten,  
	 die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen  
	 gemäß § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution erteilt werden, sind, soweit  
	 gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, entweder schriftlich, durch Rücksendung 	
	 des von der Gesellschaft mit den Einberufungsunterlagen zur Verfügung gestellten  
	 Formulars per Post bzw. per Telefax an die in der Einberufung zur Hauptversamm- 
	 lung angegebene Anschrift bzw. Telefaxnummer oder auf der in der Einberufung  
	 angegebenen Internetseite zu erteilen.“

c)	 Die Satzungsvorgaben zum Ort der Hauptversammlung sollen geändert werden,  
	 um der Gesellschaft mehr Flexibilität bei der Auswahl des Versammlungsortes zu  
	 geben. Künftig soll die Hauptversammlung auch in einer deutschen Stadt mit mehr  
	 als 200.000 Einwohnern stattfinden können (bisher: mehr als 500.000 Einwohner). 

	 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

		  § 18 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert:

	 „Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen  
	 Börsenplatz oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern statt.“

DPWN_HV-Tagesordn_D_2009.indd   20 06.03.2009   10:08:05 Uhr



21

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der 
Gesellschaft in Höhe von 1.209.015.874 Euro eingeteilt in 1.209.015.874 Stückaktien, 
die im Zeitpunkt der Einberufung sämtlich teilnahme- und stimmberechtigt sind. 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tage 
der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich 
bis zum Ablauf des 14. April 2009 entweder 

schriftlich unter der Anschrift Deutsche Post AG, HV-Service, 69938 Mannheim, 
Deutschland

oder per Telefax an die Telefaxnr. +49 (0) 69 913 39080

bei der Gesellschaft zur Teilnahme angemeldet haben. Für die Fristwahrung kommt es 
auf den Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft an.

Stimmberechtigte Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtig-
ten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. 
Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den 
Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, 
einer Aktionärsvereinigung oder anderen mit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten 
Personen oder Institutionen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Schriftform. Für die 
Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder anderer mit 
diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten für die 
Vollmachtserteilung die gesetzlichen Bestimmungen. 

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses das Stimmrecht für 
Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. 

Formulare für die Anmeldung mit der Möglichkeit der Vollmachts- und Weisungs-
erteilung sowie ein Freiumschlag sind den Einladungsunterlagen, die den Aktionären 
übersandt werden, beigefügt. 

Wir bieten unseren Aktionären weiter an, sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft als 
Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Vollmacht und Wei-
sungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind, soweit nicht gesetzlich anders 
zugelassen, schriftlich zu erteilen und müssen im Falle der Übermittlung an die o. g. 
Postanschrift bis zum Ablauf des 14. April 2009 dort eingegangen sein. 
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Wir bitten auch insoweit, die Hinweise in den Einladungsunterlagen bzw. auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter http://investors.dpwn.de zu beachten.

Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss, die Lageberichte 
für die Gesellschaft und den Konzern jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den 
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie der Bericht des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2008, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge-
winns, die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8 sowie 
die Informationen zu Tagesordnungspunkt 9 stehen Ihnen von der Einberufung der 
Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://investors.
dpwn.de zur Verfügung. Die Unterlagen liegen überdies in der Hauptversammlung zur 
Einsicht der Aktionäre aus. Den Aktionären wird auf Verlangen unverzüglich und 
kostenlos eine Abschrift erteilt. Auf Wunsch übersenden wir den Aktionären unserer 
Gesellschaft auch auf elektronischem Weg die vorgenannten Unterlagen und die Ein-
ladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 21. April 2009 nebst Anmeldebogen 
mit Formular für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht. Das Verlangen ist unter 
Bennennung der E-Mail-Adresse unter den nachfolgend für die Anforderung von 
Unterlagen genannten Anschriften an die Gesellschaft zu richten.

Die Hauptversammlung wird bis zum Beginn der Aktionärsdebatte im Internet unter 
http://investors.dpwn.de übertragen. 

Anforderungen von Unterlagen sowie Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur 
Hauptversammlung sind ausschließlich zu richten an:

Deutsche Post AG 
Zentrale
Investor Relations
Stichwort: Hauptversammlung
53250 Bonn 

Telefaxnr. +49 (0)228 182 63199

E-Mail Anschrift: hauptversammlung@deutschepost.de
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Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden wir unverzüglich nach ihrem 
Eingang unter der Internetadresse http://investors.dpwn.de veröffentlichen. Dies gilt 
insbesondere für zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio-
nären, die fristgerecht bis zum Ablauf des 7. April 2009 bei uns eingehen. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 
veröffentlicht.
 

Bonn, im März 2009

Deutsche Post AG 
Der Vorstand

Angaben gemäß § 128 Abs. 2 AktG

Satz 7
Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, das die innerhalb von 5 Jahren zeit-
lich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat:

Umtauschanleihe 2004

Deutsche Bank AG
Morgan Stanley Bank AG

Gedruckt auf Recyclingpapier Recymago aus 100 % Altpapier.  
Das Papier trägt das Umweltzeichen „Blauer Engel“.

DPWN_HV-Tagesordn_D_2009.indd   23 06.03.2009   10:08:06 Uhr


